
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/10/24 6Ob698/83,
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4Ob206/98t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1984

Norm

ZPO §243

ZPO §530 Abs2 H

Rechtssatz

Soweit der in einem Prozeß beklagten Partei vorzuwerfen ist, daß sie eine ihr mögliche Tatsachenbehauptung nicht

aufgestellt und bereitstehende Beweismittel nicht angeboten hat, hat sie gegen ihre prozessuale P;icht verstoßen und

kann ihr zur Nachholung dieses prozessualen Vorbringens die Wiederaufnahme nicht bewilligt werden.

Entscheidungstexte

6 Ob 698/83

Entscheidungstext OGH 24.10.1984 6 Ob 698/83

1 Ob 710/88

Entscheidungstext OGH 18.01.1989 1 Ob 710/88

1 Ob 375/97x

Entscheidungstext OGH 24.03.1998 1 Ob 375/97x

Auch

4 Ob 206/98t

Entscheidungstext OGH 12.08.1998 4 Ob 206/98t

Auch
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